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Sitzungsvorlage  
 

 

 
Gremium: Ausschuss für Umwelt und Technik 
Am: 21.04.2020 

 
 
Betreff: 
Nutzungsänderung der Wohnung im EG in Büro, Aldinger Straße 135 
 
Anlage(n): 
Mitzeichnung 
Anlage: Planunterlagen des Baugesuchs  
 
 
Beschlussvorschlag: 

Der Verwaltung wird empfohlen, das Einvernehmen nach § 36 BauGB zu dem Vorhaben zu 
erteilen. 

 

Beratungsfolge: 

Vorlage an zur  Sitzungsart Sitzungsdatum Beschluss 
Ausschuss für 
Umwelt und Technik 

Kenntnisnahme 
Beschlussfassung 

öffentlich 21.04.2020  

 

 
 
Haushaltsrechtliche Deckung 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
Entfällt 
 
   
 
Deckungsvorschlag: 
 
Entfällt 
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Sachdarstellung und Begründung: 

 
Das Bauvorhaben 
 
Das Grundstück Aldinger Straße 135 liegt am Ortseingang aus Richtung Pattonville und 
wurde bisher als Hofstelle genutzt und baurechtlich genehmigt. Gegenstand des 
vorliegenden Bauantrags ist die Nutzungsänderung eines Wohnhauses in ein Büro im EG 
und einer Betriebswohnung im DG sowie der Umnutzung des bestehenden Schafstalles in 
eine landwirtschaftliche Halle. Grund für die Nutzungsänderung ist die Ansiedlung eines 
Garten- und Landschaftsbaubetriebs auf dem Grundstück. 
 
Die planungsrechtliche Situation 
 
Planungsrechtlich befindet sich das Anwesen im Außenbereich nach § 35 BauGB. Der 
Außenbereich ist grundsätzlich von Bebauung freizuhalten. Zulässig sind nur besonders 
privilegierte Betriebe (§ 35 Abs. 1 BauGB), also beispielsweise land- und forstwirtschaftliche 
Betriebe – entsprechend der bisherigen Nutzung. Weiterhin zulässig sind auch sonstige 
Vorhaben (§ 35 Abs. 2 BauGB), sofern durch diese Vorhaben keine öffentlichen Belange (§ 
35 Abs. 3 BauGB) beeinträchtigt werden und die Erschließung gesichert ist. 
 
Rechtliche Wertung 
 
Bei Vorhaben nach § 35 BauGB ist gemäß § 11 Ziffer 6 b) der Hauptsatzung der Stadt 
Kornwestheim der Ausschuss für Umwelt und Technik zu beteiligen. 
 
Die Nutzung des bisherigen Schafstalls als landwirtschaftliche Halle stellt nach Auffassung 
der Baurechtsbehörde eine privilegierte Nutzung im Sinne des § 35 Abs. 1 BauGB dar und 
ist somit planungsrechtlich zulässig. 
 
Die Nutzung des bisherigen Wohnhauses als Bürogebäude hingegen kann nicht als 
privilegiert angesehen werden und muss als sonstiges Vorhaben im Sinne des § 35 Abs. 2 
BauGB bewertet werden. Der Garten- und Landschaftsbaubetrieb passt nach Auffassung der 
Verwaltung gut auf das Grundstück Aldinger Straße 135. Das Büro verursacht weder 
größere Verkehre noch tritt es anderweitig störend in Erscheinung. Zudem wird im 
Außenbereich vorhandene Bausubstanz sinnvoll weiterverwendet. Es sind daher keine 
öffentlichen Belange ersichtlich, die dem Vorhaben entgegenstehen würden.  
 
Im Ergebnis kann das Vorhaben daher wie beantragt zugelassen werden. Neben der 
planungsrechtlichen Zulässigkeit sind jedoch selbstverständlich noch die übrigen 
bauordnungsrechtlichen Vorgaben zu prüfen und zu erfüllen. 
 
 
 
 
 


